
Anlage 2 
 
 
Die folgende Synopse verdeutlicht, dass anerkannt integrative Gruppen im Vergleich 
zu Regelgruppen höhere personelle Mindestanforderungen vorzuhalten haben. 
 
 
 
Personelle Mindestanforderungen am Beispiel einer Ganztagsbetreuung im 
Kindergarten: 
 
    Integrative Gruppe    Regelgruppe  
 
1.) Plätze maximal   18 (inkl. 2 – 4 behinderte Kinder)  25 
2.) Erstkraft /Erzieherin  38,5 Std./      38,5 Std. 
3.) Zweitkraft /Kinderpfl.  38,5 Std.     38,5 Std.  
4.) Verfügungszeit   16 Std.     7,5 Std. 
5.) Heilpädagoge/-in bis zu  38,5 Std./ möglich   -/ nicht erforderlich 
 
 
 
 
Übersicht Finanzierungsanteile 
 
    Integrative Gruppe    Regelgruppe  
1.) Erstkraft (erfd. Std.)  LHH     LHH 
2.) Zweitkraft (erfd. Std.)  LHH     LHH 
3.) Verfügungszeit    16 Std./ LHH    7,5 Std./ LHH 
4.) Heilpädagoge/-in bis zu  38,5 Std./ Land Nds.   -/ nicht erforderlich 
5.) abzgl. Elternbeiträge  nur  nicht behinderte  Kinder alle 
6.) abzgl. Finanzhilfe Land  45% der Pos. 1, 20% 2-3  20% der Pos. 1-3 
7.) abzgl. Pauschale Land  nur behinderte Kinder (anteilig)  -- 
 


